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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

In der Herbstsession 2021 begann der Ständerat mit der Differenzbereinigung bei der
Harmonisierung der Strafrahmen. Dabei schloss er sich in zwei umstrittenen Punkten
dem Nationalrat an. Einerseits verzichtete die Ständekammer nun darauf, den Wortlaut
von Art. 42 StGB anzupassen, sodass bei Ersttäterinnen und Ersttätern mit günstiger
Prognose weiterhin «in der Regel» eine bedingte Strafe verhängt wird und nicht nur
verhängt werden «kann». Die Kommissionsminderheit hätte mit der Änderung den
Entscheidungsspielraum für das Gericht vergrössern wollen, wie deren Vertreter Stefan
Engler (mitte, GR) erklärte. Die Mehrheit beantragte, dem Nationalrat zu folgen und
beim geltenden Recht zu bleiben, weil damit eine Anpassung von 2007 rückgängig
gemacht würde, «obwohl die damalige Praxis betreffend Ersttäter mit der gleichen
Begründung wie heute kritisiert wurde», wie Bundesrätin Karin Keller-Sutter anmerkte.
Mit der Kann-Bestimmung schriebe man nur wieder etwas ins Gesetz, «was schon
damals nicht so funktioniert hat, wie Sie es sich wünschen», kritisierte auch Mathias
Zopfi (gp, GL). Der Entscheid, die Änderung fallen zu lassen, fiel bei 20 zu 20 Stimmen
mit Stichentscheid des Ratspräsidenten Alex Kuprecht (svp, SZ). 
Andererseits stimmte der Ständerat mit 33 zu 7 Stimmen bei einer Enthaltung dem
Beschluss seiner Schwesterkammer zu, im sogenannten Raserartikel (Art. 90 Abs. SVG)
die Mindeststrafe zu streichen. Dass bei Raserdelikten immer eine Freiheitsstrafe von
mindestens einem Jahr, wenngleich möglicherweise bedingt, ausgesprochen werden
müsse, sei im Vergleich zu anderen Strafrahmen unverhältnismässig. Selbst bei
Vergewaltigungen seien kürzere Strafen möglich, und beim Raserdelikt werde allein die
Gefährdung anderer geahndet, ohne dass es zu einem Unfall mit Verletzten oder Toten
gekommen sei, so die Argumente für die Abschaffung der Mindeststrafe. EJPD-
Vorsteherin Karin Keller-Sutter zeigte sich mit der Begründung einverstanden und
erklärte, der Bundesrat schlage mit der Revision des SVG ebendiese Änderung vor. Sie
hatte den Ständerat allerdings vergebens gebeten, jener vom UVEK erarbeiteten Vorlage
nicht vorzugreifen und die Änderung dort vorzunehmen anstatt bei der
Strafrahmenharmonisierung.
Ebenfalls übernahm die Kantonskammer das Konzept des Nationalrates, das bei Gewalt
und Drohung gegen Behörden und Beamte aus einem zusammengerotteten Haufen
heraus zwischen Gewalt an Personen und Gewalt an Sachen unterscheidet. Wer aus
einer Zusammenrottung heraus Gewalt an Personen verübt, wird künftig mit
Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu drei Jahren bestraft. Geldstrafen sind nur noch
bei Gewalt an Sachen möglich, wobei auch hier die Mindeststrafe auf 90 Tagessätze
angehoben wurde (bisher 30). Fest hielt der Ständerat indessen an seinem Beschluss,
dass bei Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte – unabhängig von einer
Zusammenrottung – grundsätzlich eine Freiheitsstrafe auszusprechen sei und
Geldstrafen nur noch in Bagatellfällen möglich sein sollen. Der Nationalrat hatte dies
abgelehnt.
Für erstaunlich umfangreiche Diskussionen sorgte die Parallelität von Geld- und
Freiheitsstrafen, also dass eine Mindestgeldstrafe von beispielsweise 30 Tagessätzen
auch immer eine Mindestfreiheitsstrafe von 30 Tagen bedeutet. Erstaunlich deshalb,
weil sich der Rat bezüglich der Parallelität einig war und nur noch darüber diskutierte,
ob dieser Aspekt ausdrücklich ins Gesetz geschrieben werden muss. Der Nationalrat
hatte nicht gutgeheissen, dass der Ständerat dies im Gesetz explizit festhalten wollte.
Auch Bundesrätin Karin Keller-Sutter sprach sich gegen die entsprechende Ergänzung
aus; dies sei «nicht nötig, da solche Zweifel weder in der Praxis noch in der Lehre
bestehen». Mit 27 zu 11 Stimmen entschied sich der Ständerat dennoch dafür, diese
Parallelität ausdrücklich niederzuschreiben. Der mit der Mehrheit stimmende Andrea
Caroni (fdp, AR) wunderte sich denn auch etwas schalkhaft über die intensive
Diskussion darüber, «ob man das, worüber man sich ja eigentlich einig ist, jetzt auch ins
Gesetz schreiben soll oder nicht». Mit einigen weiteren kleineren Differenzen übergab
die Ständekammer das Geschäft wieder an den Nationalrat. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.09.2021
KARIN FRICK
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Innere Sicherheit

Nachdem die SiK-SR das Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur
Terrorismusbekämpfung (PMT) unter Berücksichtigung eines Mitberichts der RK-SR
erneut beraten, ihren Standpunkt aber nur minimal angepasst hatte, widmete sich in
der Frühjahrssession 2020 der Ständerat als Erstrat dem Geschäft. Wie
Kommissionssprecher Daniel Jositsch (sp, ZH) einleitend anmerkte, habe die
sicherheitspolitische Kommission weitgehend das Konzept des Bundesrates
übernommen. Die beiden Streitpunkte der Vorlage waren der Hausarrest und die
Altersgrenze für die Massnahmen.
Beim Hausarrest, der als ultima ratio dienen soll, wenn andere, mildere präventiv-
polizeiliche Massnahmen wie ein Kontakt- oder Rayonverbot nicht gewirkt haben, sah
der Entwurf des Bundesrates die Möglichkeit zur Gewährung von Ausnahmen aus
medizinischen Gründen, zu Erwerbs- und Bildungszwecken, zur Ausübung der
Glaubensfreiheit und zur Wahrnehmung von familiären Verpflichtungen vor. Während
die grosse Mehrheit der konsultierten RK-SR dieses Konzept unterstützt hatte,
beantragte die Mehrheit der vorberatenden SiK-SR die Streichung aller
Ausnahmegründe bis auf die medizinischen Gründe. Sie wollte der Öffentlichkeit den
bestmöglichen Schutz vor gefährlichen Personen bieten, denn Hausarrest komme
überhaupt erst in Frage, wenn von einer Person eine konkrete Gefahr ausgehe und
diese gegen mildere Massnahmen bereits verstossen habe. Eine Minderheit Dittli (fdp,
UR) beantragte hingegen, bei der bundesrätlichen Version zu bleiben, da Ausnahmen
einerseits nur aus wichtigen Gründen gewährt werden könnten und somit kein
genereller Anspruch darauf bestehe und da andererseits der Verzicht auf diese
Möglichkeiten den Hausarrest einer Präventivhaft sehr nahe kommen lasse, was im
Hinblick auf die EMRK problematisch wäre. Bundesrätin Karin Keller-Sutter betonte,
dass der Hausarrest, um die Verhältnismässigkeit zu wahren, die Kontakte zur
Aussenwelt und das soziale Leben nicht unnötig einschränken dürfe und dass sie
überdies durch die Ausnahmen keine Sicherheitslücken befürchte. Weiter sah der
Entwurf des Bundesrates vor, den Hausarrest auf maximal neun Monate zu begrenzen,
was auch eine Minderheit Juillard (cvp, JU) so handhaben wollte. Die
Kommissionsmehrheit schlug ihrem Rat stattdessen eine unbegrenzte
Verlängerungsmöglichkeit vor, mit dem Argument, die Massnahme müsse so lange
aufrechterhalten werden können, bis die betroffene Person nicht mehr gefährlich sei.
Justizministerin Keller-Sutter erachtete die unbefristete Dauer jedoch als nicht
verhältnismässig und wahrscheinlich auch nicht EMRK-konform. In beiden Fragen folgte
die Ratsmehrheit schliesslich den Minderheitsanträgen und liess es beim
bundesrätlichen Entwurf bewenden.
Diskussionsbedarf bestand zum Zweiten noch bei der Frage, auf Personen welchen
Alters die präventiv-polizeilichen Massnahmen angewendet werden können. Während
der Bundesrat eine Altersgrenze von 15 Jahren für den Hausarrest und von 12 Jahren für
die übrigen Massnahmen vorgesehen hatte, beantragte eine Minderheit Zopfi (gp, GL),
die Grenze für alle PMT-Massnahmen bei 18 Jahren festzulegen, blieb damit jedoch
chancenlos. Die Ratsmehrheit blieb auch hier bei der bundesrätlichen Version, weil
durchaus auch Minderjährige radikalisiert sein und terroristische Aktivitäten planen
oder ausführen könnten, so die Argumentation der Justizministerin. Sie versicherte
gleichzeitig, dass bei Minderjährigen in der Interessenabwägung erzieherischen und
Kindesschutzmassnahmen grundsätzlich Vorrang vor präventiv-polizeilichen
Massnahmen beigemessen werde.
In den grossen Streitpunkten auf der Linie des Bundesrates verbleibend hiess der
Ständerat die Vorlage in der Gesamtabstimmung mit 35 zu 5 Stimmen bei 2
Enthaltungen gut und stimmte der Abschreibung diverser Vorstösse stillschweigend
zu. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.03.2020
KARIN FRICK
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Aussenpolitik

Beziehungen zur EU

In der Sommersession 2021 befasste sich der Ständerat mit der Weiterentwicklung von
Frontex und der Änderung des AIG. Im Vorfeld hatte die SiK-SR diese als für die
Schweiz «unerlässlich» bezeichnet. Da die Kommission die EU-Migrationspolitik jedoch
kritisch beurteilte, forderte sie dazu auf, den Bundesratsentwurf mit
Ausgleichsmassnahmen im Sinne der humanitären Tradition der Schweiz zu ergänzen.
Einerseits beantragte sie ergänzend zur Übernahme der Verordnung die Aufnahme von
2'800 Flüchtlingen im Rahmen des Resettlements, wobei diese Erhöhung der
Resettlementquote stufenweise und in Kooperation mit den Kantonen erfolgen sollte.
Andererseits beantragte sie einen Mechanismus zur Beschwerdenbearbeitung und eine
Rechtsberatung, um die Rechtsmittel der Asylsuchenden zu stärken. Zudem sprach sie
sich einstimmig für einen Antrag aus, demgemäss das Schweizer Kontingent für Frontex
nicht zulasten des nationalen Grenzschutzes gehen dürfe. Schliesslich beantragte die
SiK-SR, dass Frontex-Einsätze einem Genehmigungsverfahren unterliegen sollen. Dieser
angepassten Version der Vorlage stimmte die Kommission mit 8 zu 2 Stimmen bei 1
Enthaltung zu, während eine Minderheit nicht auf die Vorlage eintreten wollte, weil die
humanitären Ausgleichsmassnahmen in ihren Augen nicht ausreichend waren.
Die Ratsdebatte entwickelte sich trotz der relativ eindeutigen Position der Kommission
zu einer umstrittenen Angelegenheit. Daniel Jositsch (sp, ZH) kritisierte, dass die EU
über keine gesamtheitliche Migrationspolitik verfüge und das Dublin-System nur den
Umgang mit Flüchtlingen an den Aussengrenzen regle. Dadurch entstünden in gewissen
Staaten eine Extrembelastung und illegale Sekundärmigration, beides für Jositsch
Grund genug, um diese neuen Massnahmen «nicht einfach so durchzuwinken» und
stattdessen, wie von der Kommission vorgeschlagen, mit flankierenden Massnahmen zu
ergänzen. Als «eine falsche Politik» bezeichnete Thomas Minder (parteilos, SH)
hingegen die von der Kommission gemachten Resettlement-Anträge, weil man damit
das Schengen- mit dem Dublin-System und damit Sicherheits- mit Flüchtlingspolitik
vermische. Auch Finanzminister Maurer schloss sich dieser Argumentation an und
betonte, dass Schengen für Grenzsicherheit stehe und nicht primär ein Projekt der
Asypolitik sei. Daher lehnte er im Namen des Bundesrats die von der SiK-SR
vorgeschlagenen Ausweitungen des Resettlement-Verfahrens ab, nicht zuletzt weil man
in dieser Sache die Kantone einbeziehen müsse, bevor man absolut verbindliche
Beschlüsse mache. Zu wenig weit ging der Kommissionsvorschlag Ständerat Zopfi (gp,
GL), der im Rat einen Nichteintretensantrag einreichte, da die Anzahl der
Resettlement-Flüchtlinge in seinen Augen auf 4'000 hätte erhöht werden müssen. Er
begrüsste zwar den Ausbau des Grundrechtsschutzes, kritisierte aber die Methoden des
europäischen Grenzschutzes und argumentierte, dass man Sicherheit und Migration in
dieser Frage nicht trennen könne. Thierry Burkart (fdp, AG) erinnerte in diesem Kontext
daran, dass eine Nichtübernahme der Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstandes
im Extremfall die Beendigung der Schengen-Zusammenarbeit nach sich ziehen könnte.
Der Ständerat beschloss mit 33 zu 10 Stimmen (bei 1 Enthaltung), auf die Vorlage
einzutreten, lehnte kurz darauf aber die von der Kommission geforderte Erhöhung der
Anzahl der Resettlement-Flüchtlinge auf 2'800 mit 22 zu 21 Stimmen knapp ab. Der Rat
folgte jedoch teilweise seiner Kommission, indem er sich entschied, dass Schweizer
Frontex-Einsätze nicht vom Kontingent der Schweizer Grenzschützerinnen und
Grenzschützer abgezogen werden dürfen und dass derartige Einsätze einem
Genehmigungsverfahren unterstellt werden müssen. In der Gesamtabstimmung nahm
die kleine Kammer den Frontex-Entwurf mit 30 zu 14 Stimmen schliesslich deutlich an,
wobei die Nein-Stimmen vornehmlich von Mitgliedern der Grünen und der SP
stammten. Die Änderungen im Asylrecht, welche die Rechtsmittel der Asylsuchenden
und die Unterstützung bei Beschwerdeverfahren stärken, wurden vom Ständerat
einstimmig angenommen. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.06.2021
AMANDO AMMANN

Der Bundesrat publizierte im Mai 2022 die Botschaft zur Übernahme zweier EU-
Verordnungen zur Festlegung der Bedingungen für den Zugang zu anderen EU-
Informationssystemen für die Zwecke des ETIAS sowie zur Änderung des Ausländer-
und Integrationsgesetzes.
Wie der Bundesrat in seiner Botschaft vermerkte, hatte das Parlament der Übernahme
der EU-Verordnung, die ETIAS etablierte, bereits im September 2020 zugestimmt (BRG
20.027). Bei der vorliegenden Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstandes ging es
nun darum, die Interoperabilität des ETIAS-Systems mit anderen EU-
Informationssystemen (wie etwa SIS) zu gewährleisten. Mit der Interoperabilität solle
der Datenaustausch unter diesen Systemen ermöglicht werden und vorhandene

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.09.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Informationen effizienter und gezielter genutzt werden. Der Bundesrat beantragte auch
eine Änderung des AIG: Der Abteilung «Biometrische Identifikation» des Fedpol soll es
erlaubt werden, die Ergebnisse von Suchanfragen manuell nachzuprüfen, wenn diese
einen Treffer in den Schengen/Dublin-Informationssystemen ergeben haben. 

Der Nationalrat befasste sich in der Herbstsession 2022 mit dem Geschäft. Die
Sprechenden der SPK-NR, Tiana Moser (glp, ZH) und Damien Cottier (fdp, NE), stellten
den Entwurf vor. Demnach handelt es sich bei ETIAS um ein System zur Ausstellung von
Reisegenehmigungen für Drittstaatenangehörige ohne Visumspflicht, wobei die
Prüfung, ob eine Person eine Einreisebewilligung erhält, weitgehend automatisch
abläuft. Komme es zu einer Unregelmässigkeit, dann erfolge in den entsprechenden
Schengen-Mitgliedstaaten eine manuelle Prüfung der Einreisebewilligung. Das
Bundesverwaltungsgericht werde eine Plattform zur Verfügung stellen, über die
Beschwerden bei einer mutmasslichen Fehlbeurteilung der Reisegenehmigung
eingereicht werden können. Das Ziel dieser Weiterentwicklung des ETIAS-Systems
bestehe darin, die Sicherheit, insbesondere in den Bereichen Bekämpfung des
Terrorismus und Verhinderung schwerer Straftaten, zu stärken. Minderheitsanträge
wurden keine gestellt und die meisten Fraktionen äusserten sich überwiegend positiv.
Jedoch meldete Natalie Imboden (gp, BE) seitens der Grünen-Fraktion gewisse
datenschützerische Bedenken an und bat Justizministerin Karin Keller-Sutter, den
«datenschützerischen Aspekten in den weiteren Umsetzungsarbeiten genügend
Beachtung zu schenken». Der Nationalrat nahm die Weiterentwicklung des Schengen-
Besitzstandes mit 134 Stimmen zu 10 Stimmen (33 Enthaltungen) an. Die ablehnenden
Stimmen stammten von Mitgliedern der SVP-Fraktion, die Enthaltungen von der
Grünen-Fraktion. Die zweite Vorlage, die Änderung des AIG, nahm der Nationalrat mit
145 zu 3 Stimmen bei 33 Enthaltungen an.

Die kleine Kammer behandelte die Vorlage in der Wintersession 2022. Dort stellten
Kommissionssprecher Mathias Zopfi (gp, GL) und Justizministerin Keller-Sutter das
Geschäft vor, wobei eine eigentliche Debatte ausblieb: Eintreten wurde ohne
Gegenantrag beschlossen und beide Vorlagen wurden einstimmig angenommen.

In den Schlussabstimmungen am Ende der Wintersession 2022 zeigte sich wiederum
ein ähnliches Stimmverhalten: Während sich die Grünen der Stimmen enthielten,
votierte eine grosse Mehrheit des Nationalrates klar für die beiden Vorlagen (155 zu 9
Stimmen bei 32 Enthaltungen / 164 zu 0 Stimmen bei 32 Enthaltungen). Im Ständerat
wurden die beiden Vorlagen jeweils einstimmig angenommen (44 zu 0 Stimmen für die
beiden Vorlagen). 4

In der Wintersession 2022 wurden die Reform des Visa-Informationssystems VIS und
die Änderung des AIG im Ständerat behandelt. Mathias Zopfi (gp, GL) vertrat die
Position der SPK-SR und klärte die kleine Kammer über die Vorzüge des Visa-
Informationssystems auf. Die Vernetzung aller Konsulate der Schengen-Staaten
ermögliche den Abgleich von Daten zwischen den Visumbehörden, den
Grenzkontrollbehörden und den Migrationsbehörden. Die Anpassungen seien vor allem
technischer Natur und dienten der Interoperabilität zwischen dem VIS und anderen
Informationssystemen, so Zopfi. Die Kommission habe sich auch mit den Bedenken der
Minderheit Molina (sp, ZH) aus dem Nationalrat zur Weitergabe von Daten an
Drittstaaten auseinandergesetzt. Zopfi berichtete, dass die Verwaltung der Kommission
versichert habe, dass sämtliche Datenabfragen an das SEM weitergeleitet werden
müssen und bei einem laufenden Asylverfahren keine Auskunft erteilt werde. Auch die
zweite Vorlage zur Änderung des AIG beantragte Zopfi im Namen der Kommission zur
Annahme. Bundesrätin Karin Keller-Sutter äusserte sich ebenfalls zur Minderheit Molina
und ergänzte, dass bei der Datenübermittlung aus dem VIS die Datenschutzregelungen
der Schweiz und der entsprechenden EU-Verordnung sowie die Regeln der
internationalen Polizeikooperation eingehalten werden müssten. Der Ständerat nahm in
der Folge beide Vorlagen einstimmig an. 
In der Schlussabstimmung nahm der Nationalrat den Bundesbeschluss zur Reform des
Visa-Informationssystems mit 153 zu 9 Stimmen (bei 34 Enthaltungen) an und das
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration mit 157
zu 4 Stimmen (bei 35 Enthaltungen). Die Grünen enthielten sich im Nationalrat
geschlossen ihrer Stimme, genauso wie einige Mitglieder der SP. Der Ständerat nahm
beide Vorlagen auch in der Schlussabstimmung einstimmig an. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.12.2022
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Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Schiffahrt

Eine Motion Janiak (sp, BL) – im September 2019 übernommen von Damian Müller (fdp,
LU) – zur Chancengleichheit für die Schweizer Flusskreuzfahrt war im Juni 2019 im
Ständerat traktandiert. Die Zahl schweizerischer Reiseunternehmen, die
Flusskreuzfahrten auf Europas Gewässern anbieten, sei in den letzten Jahren stark
gewachsen – laut dem Motionär war mehr als ein Drittel der Kreuzfahrtschiffe auf
europäischen Gewässern unter Schweizer Flagge unterwegs. Aufgrund des Wachstum
könnten die Unternehmen ihr Personal weder in der Schweiz noch in der EU
rekrutieren. Die für die Anstellung von Personal aus Drittländern notwendigen Visa
könnten jedoch kaum vergeben werden, da die Schweiz das Arbeitsgebiet als Kriterium
nehme, während die EU den Sitz des Unternehmens beachte. Motionär Janiak beklagte
zudem, dass die Schweizer Branche damit «zwischen Stuhl und Bank» falle, und
verlangte mit seiner Motion eine kleine Änderung des Ausländergesetzes. 
Der Bundesrat hielt in seiner Stellungnahme fest, dass die Anstellung von Personal aus
Drittstaaten auch heute möglich sei, wenn ein hinreichender Bezug zur Schweiz
bestehe – was bedeutet, dass die Erwerbstätigkeit zumindest teilweise auch in der
Schweiz ausgeübt werden muss, also die Kreuzfahrtschiffe zuweilen etwa in Basel
anlegen müssen. Der Bundesrat beantragte deshalb die Ablehnung der Motion.
Ständerat Janiak gab sich damit nicht zufrieden, zeigte sich aber mit dem
Ordnungsantrag von Ständerat Müller einverstanden, die Motion der Kommission zur
Vorprüfung zuzuweisen, damit diese die Angelegenheit vertieft prüfen könne. 
Ende Januar 2020 entschied die Staatspolitische Kommission bei 4 zu 4 Stimmen (3
Enthaltungen) mit Stichentscheid des Kommissions-Vizepräsidenten Zopfi (gp, GL), dass
«die besondere Situation dieses Sektors eine Sonderregelung» rechtfertige. Die
Kommission beantragte ihrem Rat, die Motion anzunehmen. 6

MOTION
DATUM: 31.01.2020
NIKLAUS BIERI

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Asylpolitik

Im Februar 2022 gab die SPK-SR einer Standesinitiative des Kantons Basel-Stadt Folge,
die forderte, dem mit schutzsuchenden Personen überlasteten Griechenland unter die
Arme zu greifen und auf den griechischen Inseln gestrandete Personen aufzunehmen,
damit ihnen in der Schweiz ein ordentliches Asylverfahren gewährt werden kann. Dazu
verlangte die Standesinitiative, die Kapazitäten der Bundesasylzentren und der
kantonalen Asylzentren vollständig auszulasten. Ferner soll der Bundesrat andere
europäische Staaten auffordern, dem Beispiel der Schweiz zu folgen. Bis zum
gegebenen Zeitpunkt hatten sich die Länder der EU nicht auf einen gemeinsamen
Verteilschlüssel einigen können; die EU hatte lediglich die Aufstockung des Frontex-
Personals an der EU-Aussengrenze beschlossen. Zur Begründung seines Anliegens fand
der Kanton Basel-Stadt für die aktuelle Situation unter anderem folgende deutliche
Worte: «Das System Dublin ist nicht funktionsfähig, der griechische Staat nicht fähig,
die Asylgesuche in sinnvoller Zeit zu bewältigen. Die Situation ist eine absolute
humanitäre Katastrophe und der Geschichte des europäischen Kontinents nicht
würdig.» Der Entscheid zugunsten der Standesinitiative fiel in der Kommission mit 3 zu
3 Stimmen und Stichentscheid des Kommissionspräsidenten Mathias Zopfi (gp, GL)
denkbar knapp aus. Basel-Stadt hatte sich zuvor bereits bei «evakuierenJETZT» und der
Allianz «Städte und Gemeinden für die Aufnahme von zusätzlichen Flüchtlingen»
engagiert und sich zur Aufnahme weiterer Geflüchteter bereit erklärt. Die Kommission
vertrat denn auch die Ansicht, dass den Forderungen der Städte mehr Gewicht
beigemessen werden soll, da sich diese oftmals willig zeigten, zusätzliche Flüchtlinge
aufzunehmen. 7

STANDESINITIATIVE
DATUM: 01.02.2022
MARLÈNE GERBER
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5) AB NR, 2022, S. 2461; AB SR, 2022, S. 1071 f.; AB SR, 2022, S. 1378
6) AB SR, 2019, S. 547; Medienmitteilung SPK-SR vom 31.1.20
7) Medienmitteilung SPK-SR vom 2.2.22
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